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Gesetzlichkeitsaufsicht zum Schutz und zur Förderung der Jugend
Zu den Schwerpunkten der staatsanwaltschaftlichen 
Gesetzlichkeitsaufsicht gehört auch der Kampf gegen 
die Verletzung von Rechtsvorschriften, die der Ver
hütung und Bekämpfung der Gefährdung Minderjäh
riger sowie dem Schutz und der Förderung von Jugend 
und Familie dienen./l/ Wir sehen darin einen wichtigen 
Beitrag zur Verwirklichung der von der Partei der Ar
beiterklasse gestellten Aufgabe, die Entwicklung aller 
jungen Menschen zu sozialistischen Persönlichkeiten zu 
gewährleisten.
Der Staatsanwalt des Bezirks Leipzig hat seine Anlei
tung und Kontrolle darauf gerichtet, die Gesetzlich
keitsaufsicht immer mehr zu einem Instrument der vor
beugenden Bekämpfung der Jugendkriminalität zu ent
wickeln. Die Verstärkung der Gesetzlichkeitsaufsicht 
war sowohl Gegenstand der operativen Anleitung des 
Bezirksstaatsanwalts zur Erhöhung der Effektivität der 
Strafverfahren als auch der Berichterstattung von 
Kreisstaatsanwälten in Arbeitsberatungen, wobei der 
Erfahrungsaustausch breiten Raum einnahm. Das half 
den Kollektiven der Staatsanwaltschaft, die Gesetzlich
keitsaufsicht zum Schutz von Jugend und Familie poli
tisch zielgerichtet zu gestalten.
Gegenwärtig ist im Bezirk nicht nur eine quantitative 
Zunahme der Aufsichtsakte zur Bekämpfung von Er
scheinungen der Gefährdung Jugendlicher zu verzeich
nen; vielmehr gelingt es den Staatsanwälten in einer 
Reihe von Kreisen zugleich in zunehmendem Maße, 
ihre Aufmerksamkeit auf solche Erscheinungen im Vor
feld der Jugendkriminalität zu konzentrieren, die mit 
Gesetzesverletzungen bei der sozialistischen Jugend
erziehung Zusammenhängen und eine negative Entwick
lung von Jugendlichen begünstigen können.

Sicherung der Stabilität der Ausbildungs- und 
Arbeitsrechtsverhältnisse

Der Staatsanwalt der Stadt Leipzig hat sich mit seinen 
Aufsichtsmaßnahmen konsequent und erfolgreich gegen 
die ungesetzliche Auflösung von Lehrverträgen ge- 
wandt./2/‘ Grundlage dafür sind § 141 GBA, §§ 11 und 13 
der AO über den Abschluß, den Inhalt und die Beendi
gung von Lehrverträgen vom 30. April 1970 (GBl. II
S. 301) und §§ 10, 11 der 1. DB zum Gesetz über das 
einheitliche sozialistische Bildungssystem — Schul
pflichtbestimmungen — vom 14. Juli 1965 (GBl. II S. 625). 
Der Staatsanwalt hat dafür gesorgt, daß die Betriebe 
und staatlichen Organe für Berufsbildung und Berufs
beratung ihre Verantwortung gegenüber Jugendlichen 
in der Lehrausbildung voll wahmehmen.
In Strafverfahren gegen Jugendliche war wiederholt 
festgestellt worden, daß Lehrverträge wegen Disziplin
schwierigkeiten Jugendlicher von einigen Betrieben 
vorzeitig ohne Zustimmung der verantwortlichen 
staatlichen Organe gelöst wurden, die Festlegung an
derweiter Qualiflzierungsmaßnahmen unterblieben ist 
und die weitere berufliche Entwicklung dieser Jugend
lichen dem Selbstlauf überlassen wurde. Dabei ließen 
sich die verantwortlichen Wirtschaftsfunktionäre oft 
von „Zweckmäßigkeitsentscheidungen“ leiten, ohne die 
Rechtsvorschriften zu beachten. Derartige Praktiken 
verletzen die gesetzliche Forderung, jedem Jugendlichen 
eine berufliche Grundausbildung bzw. eine berufliche

11/ Vgl. Harrland, „Aufgaben der Staatsanwaltschaft im Jahre 
1973“, NJ 1973 S. 33 ff. (35).
121 Vgl. hierzu auch Wolf/Krohn/Merunka, „Einige Erfahrun
gen aus der staatsanwaltschaftlichen Gesetzlichkeitsaufsicht im 
Bezirk Schwerin“, NJ 1973 S. 414 ff. (415).

Qualifizierung zu sichern. Im Ergebnis kommt es dann 
nicht selten zu Arbeits- und Schulbummelei und auch 
zu Straftaten.
Die Sicherung der Stabilität der Ausbildungs- und Ar
beitsrechtsverhältnisse Jugendlicher, die mit diesen 
Maßnahmen der Gesetzlichkeitsaufsicht angestrebt 
wird, ist daher auch ein wichtiger Faktor der vorbeu
genden Bekämpfung der Jugendkriminalität.
Um das gesellschaftliche Anliegen der Aufsichtsmaß
nahmen des Staatsanwalts der Stadt Leipzig gegen die 
ungesetzliche Lösung von Lehrverträgen wie auch ge
gen Verletzungen der VO zum Schutz der Kinder und 
Jugendlichen vom 26. März 1969 (GBl. II S. 219), die in 
Betrieben auftraten, zur öffentlichen Angelegenheit zu 
machen, wurden in 37 Betriebszeitungen Artikel dar
über publiziert.

Sicherung des Unterhalts für Minderjährige

Nicht minder bedeutsam sind auch eine Reihe von 
Aufsichtsmaßnahmen des Staatsanwalts der Stadt Leip
zig, mit denen er sich gegen die Verletzung rechtlicher 
Bestimmungen zur Sicherung des Unterhalts für Min
derjährige durch einige Betriebe wandte. Ausgehend 
von Strafverfahren wegen Verletzung der Unterhalts
pflicht oder wegen Gefährdung der öffentlichen Ord
nung durch asoziales Verhalten, wurde in den Auf
sichtsmaßnahmen nachgewiesen, daß diese Betriebe 
ihren Pflichten aus der 2. DB zur APfVO zur Realisie
rung. des Unterhalts nicht die erforderliche Aufmerk
samkeit geschenkt haben. Ursächlich dafür sind oft 
Nachlässigkeit und Oberflächlichkeit der verantwort
lichen Mitarbeiter bei der Begründung oder Beendigung 
von Arbeitsrechtsverhältnissen Werktätiger.
Auch mit diesen Aufsichtsmaßnahmen nimmt der 
Staatsanwalt ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen 
wahr. Derartige Rechtsverletzungen, die noch relativ 
verbreitet auftreten, gehören zu jenen Störfaktoren, die 
sich nachteilig auf die Entwicklung, den Schutz und die 
Förderung von Jugend und Familie auswirken.
In diesem Zusammenhang muß jedoch darauf hinge
wiesen werden, daß auch bei Einhaltung der gesetz
lichen Bestimmungen durch die Betriebe die Verwirk
lichung des Unterhaltsanspruchs Minderjähriger nickt 
immer voll gewährleistet ist. In den Fällen, in denen 
der Unterhaltsverpflichtete den Betrieb und Aufent
haltsort häufig wechselt, was nicht selten mit mehr 
oder weniger kurzfristigen „Arbeitspausen“ einhergeht, 
tritt allmählich ein erheblicher Unterhaltsrückstand 
ein, den der Verpflichtete nur über einen sehr langen 
Zeitraum abtragen kann. In diesen Fällen bedürfte es 
im Interesse der unterhaltsberechtigten Kinder einer 
gesetzlichen Regelung, die weitere Erleichterungen zur 
Realisierung ihrer Ansprüche bringt./3/

Förderung einer sinnvollen Freizeitgestaltung 
gefährdeter Jugendlicher

In wachsendem Maße sind die Aufsichtsmaßnahmen 
der Staatsanwälte darauf gerichtet, gefährdete Jugend
liche in eine sinnvolle Freizeitgestaltung einzubeziehen. 
So nahm der Staatsanwalt des Landkreises Leipzig die 
Eingabe eines Bürgers zum Anlaß, um den zuständigen 
Rat der Stadt auf eine Konzentration gefährdeter Ju-

13/ Eine wesentliche Verbesserung brachte bereits die VO zur 
Vereinfachung des gerichtlichen Verfahrens in Zivil-, Familien- 
und Arbeitsrechtssachen vom 31. Januar 1973 (GBl. I S. 117). 
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